
FreiRäume

Informationsveranstaltungen im März 2020

in Zusammenarbeit mit den Fachstellen für das öffentliche Bibliothekswesen

in den Regierungspräsidien Freiburg, Stuttgart, Karlsruhe und Tübingen
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Themen und Inhalte
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Leerstände Kommunen

Dritte Orte Kultureinrichtungen

Neue Konzepte

Musik in außergewöhnlichen Orten

Netzwerke und Kooperationen

Amateure und Profis

Begegnung

Umnutzung & Zivilgesellschaft

Zwischennutzung



Förderlinie 1 – Einmalige FreiRäume

zeitlich befristet

Inhalte

• künstlerische und soziokulturelle Zwischennutzung von Leerstand

• Öffnung kultureller Einrichtungen für neue Angebote und Kooperationen (Dritte 

Orte)

Antragsteller

• Kommunen und kommunale Verbünde + Zivilgesellschaft

• Kultureinrichtungen, Einrichtungen kultureller Bildung, Vereine und 

bürgerschaftliche Initiativen + Zivilgesellschaft und Kommune

Förderhöhe

• 10.000 Euro bis 40.000 Euro
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Förderlinie 2 – Offene FreiRäume

längerfristig angelegt

Inhalte

• künstlerische und soziokulturelle Umnutzung von Leerstand

• Öffnung kultureller Einrichtungen für neue Angebote und Kooperationen (Dritte 

Orte)

• Konzeptentwicklung als wesentlicher Teil des Projektes

• Förderlinie 2b: reine Konzeptentwicklung mit Umsetzungsperspektive

Antragsteller

• Kommunen und kommunale Verbünde + Zivilgesellschaft

• Kultureinrichtungen, Einrichtungen kultureller Bildung, Vereine und 

bürgerschaftliche Initiativen + Zivilgesellschaft und Kommune

Förderhöhe

• 10.000 Euro bis 100.000 Euro
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Förderlinie 3 – Zukunftsmusik

zeitlich befristet

Inhalte

• Kooperationsprojekte von Amateur- und Profimusiker/innen

• gemeinsames Musikprojekt an einem außergewöhnlichen Ort

Antragsteller

• Musikvereine, Chöre, Orchester und Ensembles aus dem Amateurbereich + 

professionelle Musiker/innen einer Einrichtung in Baden-Württemberg + 

Zivilgesellschaft + Kommune

Förderhöhe

• 10.000 Euro bis 50.000 Euro
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Allgemeine Kriterien

Antragsteller aus Baden-Württemberg

Projektort im ländlichen Raum (LEP 2002)

Ort/Gebäude/Raum wird kostenfrei bereitgestellt und ist ohne größere 

Sanierungsarbeiten nutzbar (außer Förderlinie 2b)

Ausgangslage (Entwicklungspotenzial, Rahmenbedingungen)

Zielerreichung (klare Zielsetzung, Zielbewusstsein, Umsetzbarkeit)

Beteiligung (Kooperationen, Bürgerbeteiligung, Diversität, Nutzersicht)

regionaler Bezug

künstlerische und soziokulturelle Ausrichtung

Originalität
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https://www.lel-web.de/app/ds/lel/a3/Online_Kartendienst_extern/Karten/45622/index.html


Mögliche Kooperationspartner

Gemeinde-/Ortsverwaltung

Kultureinrichtungen

Künstlerinnen und Künstler

Vereine und Gruppierungen

Bürgerschaftlich engagierte Personen

Bürgerinnen und Bürger

Schulen und Bildungseinrichtungen

Soziale Einrichtungen

Unternehmen und Kreativwirtschaft

Tourismus und Gastronomie

Gesundheit und Sport
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Mögliche Nutzungen

Kunst- und Kulturveranstaltungen

Werk- und Proberäume

Kurse und Workshops

Bildungs- und Inklusionsangebote

Beratungs-, Informations- und Anlaufstellen

Kultur- und Tourismusbüro

Versammlungen und Arbeitskreise

Begegnung und Austausch

Café oder Gastronomie

W-LAN-Nutzung

Co-Working Space

Kleine Märkte oder Verkaufsflächen

Flüchtlingsarbeit

Haus der Kulturen
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Mögliche Dritte Orte

Kultur- und Bildungseinrichtungen

Theater und Kleinkunstbühnen

Kinos und Lichtspielhäuser

Museen und Galerien

Bibliotheken und Literaturhäuser

Volkshochschulen

Musikschulen oder Kunstschulen

Jugendkulturzentren
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Mögliche außergewöhnliche Orte

leerstehende Scheunen und Zehntscheuern

ehemalige Gaststätten, Wirtshäuser und Backstuben

leerstehende Bahnhofsgebäude/-flächen

aufgegebene Fabrikhallen/-gelände oder Kasernen

aufgegebene Kirchengebäude und Klöster

leerstehende Burgen und Schlösser

(ehemalige) Sportplätze und Schwimmbäder
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Förderung

Mindestens 20% Eigenanteil

• Eigenmittel (auch Eintritte)

• Drittmittel (Zuwendungen, Sponsoring etc.)

• Davon bis zu ein Viertel Eigenleistungen oder Sachleistungen

Maximal 25 % Investitionskosten

Kosten- und Finanzierungsplan muss in Einnahmen (inkl. Landeszuschuss) und 

Ausgaben ausgeglichen sein
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Zeitplan und Fristen

5. Juni 2020 Antragsfrist

Juni/Juli 2020 Auswahl, Förderzusage und Bewilligung

Juli/Aug 2020 Start der Projekte

Start bis 1. Dezember 2020 möglich

Projektlaufzeit bis Ende 2022 möglich

2021 bis 2022 Arbeitskonferenzen, Beratung, wissenschaftliche Begleitung

Anfang 2023 Abrechnung der Projekte und Abschlusskonferenz
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Vielen Dank für Ihr Interesse!
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg

Referat 55

Königstraße 46

70173 Stuttgart

freiraeume@mwk.bwl.de

www.mwk.baden-wuerttemberg.de
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